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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1955

Norm

ABGB §1090 IIe

ABGB §1098 IId

ABGB §1165

MG §5 B

MG §18 Abs1 A3

Rechtssatz

Zentralheizungsanlagen (Dampfkesselanlage mit Kohlenfeuerung) in einem Wohnhaus können nie für sich allein,

sondern nur im Zusammenhang mit der Benützung von Wohnräumen in Gebrauch genommen werden. Es liegt daher

eine Koppelung von zwei Verträgen vor (eines Mietvertrages und eines Damp;ieferungsvertrages, welch letzterer

seinem Wesen nach ein Werkvertrag ist).
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